
5/ ISN - dßO/HE 
PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCBAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

Rn das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 

zl~trit~~~~~:~~:~~ 
Datum: 2. h;:;R. 1993 

~:~ rl ~ 
Verteilt _ .. _._. ___ "_._ ....... _d/IL.I~ __ . .L.J. 

Wien. am 1.4. 199J 

Unser Zeichen: 
S-J9J/Sch 

Durchwahl : 
418 

Betreff: EntwürFe t'ür NoveLlen zum 5chuLpFLichtgesetz: 
5chuLorganisationsgesetz (15. SCHOG-NovelLe),. 
5chulunterrichtsgesetz und PFlichtschulerhaltungs­
Grundsatzgesetz im 7usammenhang mit dem gemeinsamen 
Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder 

Die PräsidentenkonFerenz der LandwirtschaFtskammern Öster-

reichs beehrt sich j dem Präsidium des Nationalrates die 

beiliegenden 25 RbschriFten ihrer SteLlungnahme zu den im 

BetreFF genannten Entwürt'en> mit der Bitte um Kenntnisnahme 

zu überreichen. 

Für den GeneraLsekretär: 

gez. Dr. 5chuberth 

25 Beilaqen 

1014 Wien. Löwelstraße 12. Postfach 124. Telefon 53 441, Telefax 53441-328,53441-510, Femschreiber 13/5451 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

An das 
Bundesministerium für 
Unterricht und Kunst 

Minoritenplatz 5 
1014 Wien 

Ihr Zeichen/5chreiben vom: 
12. 690/2-11I/2/93 19.1.1993 

Wien, am 29.3.1993 

Unser Zeichen: 
5-193/5ch 

Betreff: Entwürfe für Novellen zum Schulpflichtgesetz .. 
5chulorganisationsgesetz (15.5CHDG-NovelleJ/ 
5chulunterrichtsgesetz und Pflichtschuler­
haltungs- Grundsatzgesetz im Zusammenhang 
mit dem gemeinsamen Unterricht behinderter und 
nicht behinderter Kinder 

Durchwahl : 
~78 

Die Präsil1entenkonrerenz der Landwirtschartskammern dsterreichs 

beehrt sich .• zu den vorgelegten Gesetzesentwilrren im Zusam­

menhang mit dem gemeinsamen Unterricht behinderter und 

nicht behinderter Kinder wie rolgt Stellung zu nehmen: 

Die Priisidentenkonrerenz begrilBt die den Gesetzentwilrt-en 

zugrundeliegende und im RrbeitsObereinkommen der Regie­

rungsparteien rar die laurende Gesetzgebungsperiode des 

Nationalrates gestiltzte Rbsicht, verstärkte Rnstrengungen 

zur Integration behinderter und sozial aurräLLiger Kinder 

in der Schule zu unternehmen. Es wird daher dem Vorhaben 

grunäsätzlicl1 zugestimmt" entsprec/7end positiv verlaurenen 

SchulverslIchen behinderte Kinder auch zusammen mit anderen 

Kinäern in den Volksschulen zu unterrichten/ wobei unter-

stiltzende pädagogische Maßnahmen eingesetzt werden soLLen. 

7ugestimmt w.ird der vorgeschlagenen RegeLung.; daß die EL tern 

eine Wahlmdglichkeit rilr die Betreuung ihrer behinderten 

Kinder entweder in der Sonderschule oder in einer Volks-
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schule mit entsprechenäen Förderung5möglichkeiten haben 

sollen. 

50 sehr grunds~tzlich die Förderung der soziale Integration 

der behinderten Kinder und zu diesem Zwecke der gemeinsame 

Unterricht von behinderten und nicht behinderten Kindern 

zu begraßen ist J so sehr bleibt unbestreitbarJ daß je nach 

Rrt und Grad der Behinderung in vieLen F~Llen behinderte 

Kinder nur in 50näerschuLen optimal gerördert werden können. 

Diese Erkenntnisse haben vor Jahrzehnten zur EinfUhrung 

und zum Aur- und Rusbau des 50nderschulwesen und der 50n­

dersch~lp~dagogik gerUhrt J ohne die tausende Kinder in 

dsterreich niemals zu einer so guten Vorbereitung rar ihr 

Leben und einen Berur gerUhrt hätten werden können. nie 

völlige Negierung und Rbscharrung dieser segensreichen 

Einrichtungen warde die Gerahr eines RUckraLls eines '~~da­

gogische Steinzei t" bringen: "Eselsbank .. bzw. "Dodelbank" 

rar viele behinderte Kinder mit verst~rkter sozialer De­

klassierung und NIßachtung durch die NitschaLer. 

JedenraLLs ist eine rechtzeitige und umrassende Inrormation 

der ELtern vor Errichtung einer Integrationsklasse notwen­

dig. Die Integration dUrrte sictl nicht nur aur bestimmte 

F~cher beschr~nkenJ sondern auch in F~chern wie z.B. Reli­

gion, Werken und Turnen ist ein Begleitlehrer (Sonderpäda­

goge) erforderlich. 

Der gemeinsame Unterricht von behinderten und nicht behin­

derte~ Kindern kann aber nur dann zurriedensteLLend gelil1-

gen J wenn in jeder gemeinsamen Klasse außer dem KLassenle­

hrer je nach Art und Schwere der Behinderung der am Unter­

richt teiLnehmenden behinderten Kinder eine zweite 

entsprechend aU5gebiLdete Lehrperson (5tatzlehrerJ ausrei­

chend eingesetzt wird. DiesbezagLich sind die Entwarre in 

vieLen Bestimmungen nicht ausre.ichend kLar rormuLiert und 

nehmen allem Rnschein nach viel zu niedrige Personal- und 

5achkosten an. Die n.icht gesicherte Finanzierung der St0tz-
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lehrer und Tehlende InTormation der betroffenen El tern Las-­

sen das InkraTttreten eiDes so wichtigen Gesetzes zum vor­

gesehen Termin 1 . . Jul i 1993 aL s n1 ch t si nnvoL l erscheinen, 

da wären Verschlechterungen gegenüber dem derzeitigen 

5chulversuchsstandard zu erwarten. 

Für die Land- und ForstwirtschaTt legt die Präsidentenkon­

Terenz besondf.iren Wert darauT.! daß zei tgerecht si cherge­

stell t wird., daß die Tür die Umstellung erTorderlichen per­

sonelLen und inTrastrukturellen Voraussetzungen im L~ndli­

chen Raum geschaTTen werden, sodaß es bäuerlichen Familien 

ermöglicht wird.! behinderte Kinder ohne zusätzliche zeit­

liche und Tinanzielle Belastungen und ohne Verschlechterung 

der RusbiLdungssituation am Regelschulunterricht teilnehmen 

zu lassen. 

Im einzelnen wird noch ToLqendes .. bemerkt: 

1. NovelLe zum 5chulpTlichtgesetz: 

Zu Z. 1, § 8 - 5chulbesuch bei sonderp~daqoqischem För­

derungsbedarT 

In Rbs. 1 wäre der dritte Satz wie Tolgt zu ergänzen: 

schulpsychologisches Gutachten einZUhoLen und zu berück­

sichtigen". Weiter wäre in diesem Rbsatz zu ergänzen, daß 

der sonderpädagogische FörderungsbedarT mit Bescheid Test­

zustellen und den Eltern mitzuteilen ist. 

Zu Z.2, § Ba: 

Besonders im LändliChen Raum würde die RLternative zum 

Besuch einer 50nderschule./ nämLich der Besuch einer geeig­

neten Volksschule mit sonderpädagogischen Förderungsmiig­

Lichkeiten./ t-ür Kinder mit unterschiedlichen Behinderungsar­

ten und damit das in den Erläuterungen angesprochene Prin­

zip des wohnortnahen 5chulbesuches weitgehend aUT dem Pa-
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pier bleiben J wenn nicht in relativ kurzer Zeit eine FLd­

cheneleckende Russtattung der Volksschulen mit sonderpddago­

gisch ausgebildeten zusdtzlichen Lehrern verwirklicht wird. 

Zu Z. 3, § 14 Rbs.9a: 

Ruch im Bereich der Vorschule müBte Fiir zusdtzl iche Be­

treulJngsl ehrer mi t sonderpi'idagogi scher Rusbi l dung gesorgt 

werden. 

2. EntwurF der 15. 5chulorganisationsgesetznoveL Le: 

Zu Z.2, § 10 Rbs.4: 

Rngeregt wirft Folgende Ergdnzung eies Textes: 

•• ,J soweit nach dem Lehrplan der VoLksschuLe die Errei-

chung des Lehrzieles ohne UberForderung des Kindes nicht 

erwartet werden kann. " 

Zu Z.3, § 11, Rbs.4-: 

Ein zeitweiser gemeihsamer Unterricht ist im 5inne einer 

sozial.en Integration zu begrüBen. Die kooperat.ive Form der 

Integration muß aber durch den Lehrer eihgehend vorbereitet 

werden.! um Berührungsßngste der Kinder und Lehrer zu ver·­

meiden und nicht das Gegenteil des angestrebten Ziel.es zu 

erreichen. 

Die im letzten Satz der Erläuterungen erkennbare restriktiv/? 

Haltung zur Rnzahl der Lehrpersonen steht im Gegensatz zum 

Sinn der Teilung. FLir heide Gruppen müßten je zwei Lehrer, 

also insgesamt 4 J zur Verfügung stehen. 

51/SN-280/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 5 von 8

www.parlament.gv.at



- 5 -

Zu Z.4, (§ 13, Rbs.1): 

Im zweiten Satz w~re klarzustellen., daß FUr Kinder mit 

sonderp~dagogischem FörderbedarF sowie FUr Kinder mit nicht 

ausreichenden Deutschkenntnissen entsprechend ausgebildete 

Lehrer zus~tzlich eingesetzt werden mUssen. 

Zu Z.5, § 14/ Rbs.1: 

Die KlassenschUlerhöchstzahL Filr KLassen.! in denen sich 

Kinder mit sonderp~dagogischem FörderbedarF beFinden.! soLLte 

mit 25 Festgesetzt werden. Die Klassenschillerzahl w~re je 1 

Lernbehindertes Kind um mindestens 1 zu senken.! je 1 anders 

behindertes Kind um 2. l'1aximal sollte ein FUnFte{ der Kin­

der in einer Klasse behindert sein. 

Zu Z.7, § 27a - sonderp~daqoqische Zentren: 

Zum neuen § 27a Rbs. 1 ist FestzustelLen./ daß sonderpäda­

gogische Zentren kein brauchbarer Ersatz daFilr sein können., 

daß Integrationsk:Lassen an VoLksschuLen Filr behinderte 

und nicht behinderte Kinder mit dua{em Lehrersystem geFilhrt 

werden. Filr den zweiten Lehrer (5tiltzlehrerJ sind sehr 

wohl höhere Kosten zuben)cksichtigen.! ebenso FUr' die Leh­

reraus- und Weiterbildung. 

FUr die Privatschulen muß Festgestell t werden, daß die Fi­

nanzierung im Bereich des 5achauFwandes größte Probleme mit 

sich bringen wird. 

Rbs. 5 sollte lauten: 

"Der Bund hat den nachzuweisenden l'1ehrauFwand zu tragen, 

der durch sonderpädagogische Förderung.> durch die RuFnahme 

von Kindern mit nicht ausreichenden Deutschkenntnissen und 

durch die Filhrung einer Sonderschule als sonderpädagogisches 

Zentrum entsteht" " 
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Zu Z. 1B, § 131c - 5chuLversuche zum 5chuLeinqanqsbereich: 

Abs. 1 sol L te dahi n ergänz t werden.. daß vor Abst immung 

über die Errichtung einer Schulversuchsklasse die betrorre­

nen Eltern rechtzeitig bei der Einschreibung aber den ge­

planten 5chulversuch inrormiert werden mUssen. Die Zustim­

mung zum 5chulversuch giLt dann rar die gesamte Grundsture 

I. Dieser Vorgang ist jährlich entsprechend zu wiederholen. 

Abs. 2 is t zu streichen, da die Ignor i erung ei nes ri nan­

ziel. L en /'1ehraurwandes zum 5chaden der RegelschüL er rUhren 

wUrde. 

3. Novelle zum Schulunterrichtsqesetz: 

Zu Z.2. § 9 Ab~. 1 zweiter 5atz: 

Eine Abänderung wird dahingehend beantragt~ daß in Volks­

schuLen~ in denen behinderte und nicht behinderte Kinder 

gemeinsam unterrichtet werden~ der AnteiL an Kindern mit 

sonderpädagogischem Förderbedarr die ZahL 4 nicht Uber­

schreiten darr (Ausnahme: BegUndete EinzeLräLLe + ma:,,:. '1), 

wobei die Art und das Ausmaß der Behinderung zu berUcksich­

tigen sind. 

Wie schon erwähnt, kann vom klassenrUhrenden VoLksschulLeh­

rer nicht verLangt werden, daß er in weiten Bereichen son­

äerpädagogische Bediirt-nisse abdeckt. Entweder kämen die 

gesunden Kinder zu Schaden" weil. sie zuwenig gerriräert bzw. 

gerordert werden .. oder die behinderten Kinder .. weil der 

KLassenLehrer keine Zei t rar speziei. Le Betreuung mehr erU­

brigen könnte. Wenn also die Intention des Gesetzes rea­

Lisiert werden soLl J geht das ohne äuales Lehrersystem 

nur mit einem wesentlichen Qualitätsverlust unseres 5chul-

.. 

11 
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systems] der vermieden werden muß. 

25 Rbschritten dieser 5teLI.ungnahme werden gl.eichzeitig 

dem Präsidium des NationaLrates zugeLeitet. 

Der Präsident: 

gez. NR 5chwarzbdck 

Der GeneraLsekretär: 

gez. DipL.Ing. Dr. Fahrnberger 
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